
1. Jahresleistungspreissystem für Kunden mit Lastgangmessung 1) 2) 3)

2. Monatsleistungspreissystem für Kunden mit Lastgangmessung 1) 2) 3)

3. Netznutzungsentgelte für Reserveinanspruchnahme 1) 2) 3)

- Messung von Wirk-/Blindstrom entsprechend Metering Code

- Bereitstellung von Impuls- und Messperiodenausgängen

- Zählerdatenfernauslesung (ZFA), monatl. oder tägl. Datenbereitstellung, Abrechnung der Netznutzung

Preisblätter Netznutzung Strom

Netzebene

Jahresbenutzungsdauer

≤ 2.500 h/a > 2.500 h/a

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

€/kWa ct/kWh €/kWa ct/kWh

Hochspannung 6,73 4,01 95,48 0,46

HS/MS Umspannung 7,26 4,87 122,26 0,27

Netzebene

Monatsleistungspreissystem

Leistungspreis Arbeitspreis

€/kW/Monat ct/kWh

Hochspannung 15,91 0,46

HS/MS Umspannung 20,38 0,27

> 400 h/a - 600 h/a

€ /kWa € /kWa €/kWa

Hochspannung 33,94 40,73 47,52

€/Jahr

Messstellenbetrieb

3.332,00

1.015,00

Spannungebene und 

Art der Messung

je Messstelle in Hochspannung

je Messstelle in Mittelspannung

Die Komponente „Messstellenbetrieb“ wird zum Ansatz gebracht, wenn diese Leistung durch die VSE Verteilnetz GmbH erbracht wird. 

Erfolgt der Messstellenbetrieb durch einen Dritten, entfällt die Komponente.

Hinweis: 

Bei einem vom Standard - entsprechend Metering Code - abweichenden Aufwand werden die Preise individuell vereinbart. 

In den v. g. Entgelten ist folgender Leistungsumfang enthalten: 

gültig ab dem 01.01.2026

4. Entgelte für Messstellenbetrieb für Entnahmen mit Lastgangmessung oder Leistungsmessung  2)

HS/MS Umspannung 36,48 43,77 51,07

Netzebene

Zeitdauer

0 h/a - 200 h/a > 200 h/a - 400 h/a



netto brutto

0,446 0,531

netto brutto

0,941 1,120

7. Aufschlag für besondere Netznutzung ( bis 31.12.2024 §19 StromNEV-Umlage) 2) 4)

netto brutto

1,559 1,855

0,050 0,060

0,025 0,030

5) Alle Letztverbraucher, die dem produzierenden Gewerbe, dem schienengebundenen Verkehr oder der Eisenbahninfrastruktur zuzuordnen 

sind und deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes überstiegen haben, zahlen für über 1.000.000 

kWh hinausgehenede Strombezüge die in der Tabelle ausgewiesene Umlage. Der Nachweis ist per Wirtschaftsprüfertestat zu führen. 

4) Von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern für 2026 veröffentlichte, bundesweit einheitliche Umlagen. 

Erläuterungen: 

über 1.000.000 kWh/a

über 1.000.000 kWh/a 5)

ct/kWh
Aufschlag für besondere Netznutzung

6. Offshore-Netzumlage 2) 4) 

3) Die v. g. Preise enthalten das Entgelt für die Nutzung des vorgelagerten Übertragungsnetzes sowie für die Umspannung Höchstspannung / 

Hochspannung.

Für verschiedene Sonderfälle verringert sich die Umlage entsprechend den Regelungen des Energiefinanzierungsgesetzes (EnFG).

Für verschiedene Sonderfälle verringert sich die Umlage entsprechend den Regelungen des Energiefinanzierungsgesetzes (EnFG).

2) Die Preise gelten zuzüglich Umsatzsteuer (zzt. 19 %). 

ct/kWh
Offshore-Netzumlage

verbrauchsunabhängig

verbrauchsunabhängig

bis 1.000.000 kWh/a

5. KWK-Umlage 2) 4) 

1) Die Preise verstehen sich zuzüglich der Mehrkosten aus der KWK-Umlage, Aufschlag für besondere Netznutzung ( bis 31.12.2024 §19 

StromNEV-Umlage), der Offshore-Netzumlage sowie Konzessionsabgabe. 

ct/kWh
KWK-Umlage


